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RS OGH 1983/5/11 1Ob621/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1983

Norm

ABGB §564

ABGB §565

Rechtssatz

Erklärungen, die nur zum Ausdruck bringen sollen, wie der Erblasser künftig verfügen werde oder wie er angeblich

oder wirklich bereits verfügt habe, sind keine Rechtsgeschäfte von Todes wegen.

Entscheidungstexte

1 Ob 621/83
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